
Transparenz zum Arbeitserlaubnisverfahren innerhalt des Agenturbezirk Kempten-Memmingen: 
 
Die gesetzliche Aufgabe der Agentur für Arbeit im Arbeitserlaubnisverfahren ist die Prüfung der im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen (unter anderem Lohn, 
Arbeitszeit und Urlaubsanspruch) und des Arbeitsmarktes (sog. Vorrangprüfung). Insbesondere ist zu prüfen, ob der Arbeitgeber tarifgebunden ist, der Lohn für 
allgemeinverbindlich erklärt wurde oder andere gesetzliche Vorgaben (Mindestlohn oder ortsübliche Vergütung) eingehalten werden. 
 
Diese Prüfungen können in der Umsetzung zu zeitlichen Verzögerungen führen. Zur Beschleunigung des Verfahrens kann eine Agentur für Arbeit für eine oder mehrere 
Branchen einen ortsüblichen Lohn erheben. Dieser ist im weiteren Verfahren für die Region bindend. 
 
Für den Agenturbezirk Kempten-Memmingen werden in regelmäßigen Abständen solche ortsüblichen Vergütungen für den Bereich der Hotellerie und Gastronomie erhoben. 
Dabei wird ein durchschnittliches Arbeitsentgelt sämtlicher vorliegender Stellenangebote festgestellt. 
 
Die folgende Übersicht von Berufen dient der Orientierung für Arbeitgebende der Hotellerie und Gastronomie in die Agenturbezirke Füssen, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, 
Marktoberdorf, Memmingen, Mindelheim und Sonthofen - und legt den ortsüblichen Lohn verbindlich als Gehaltsuntergrenze fest. Liegt Tarifgebundenheit vor, gilt der aktuelle 
Tarifvertrag. 
 

 
 


